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Urft

Urft

Hinweis aus 1. Workshop:
Furt; selten genutzt

Hinweis Landwirtschaft:
Von Stat. 34+500 bis Stat. 36+000:
Keine Betroffenheit der Landwirtschaft

Hinweis Landwirtschaft:
Von Stat. 36+000 bis Stat. 36+800:
Eigendynamische Entwicklung auch in der Fläche möglich.
Geringe Betroffenheit der Landwirtschaft.

Hinweis Landwirtschaft:
Von Stat. 36+800 bis Stat. 37+650:
Keine Flächen- und Auenmaßnahmen möglich.
Hohe Betroffenheit der Landwirtschaft.

Hinweis Landwirtschaft:
Von Stat. 38+000 bis Stat. 41+050:
Keine Betroffenheit der Landwirtschaft.

Hinweis aus 1. Workshop:
Im Verlauf der Urft muss das Vorkommen des
Riesenbärenklau minimiert werden

Hinweis aus 1. Workshop:
Retentionsfunktion

Hinweis Landwirtschaft:
Geringe Betroffenheit der Landwirtschaft

Hinweis aus 1. Workshop:
Temporäre Stoffeinträge aus Nutzung
nachwachsender Rohstoffe.

Hinweis aus 1. Workshop:
Dauerhaft eingestauter Bruchwaldbereich.
Wasserstand soll erhalten bleiben. Vorkommen
des Schwarzstorchs.

Maßnahme VN-03.199:
Hinweis aus 1. Workshop:
Nur linksseitig.

Maßnahme D-04.350:
Hinweis aus 1. Workshop:
Querbauwerk nur umbauen.

Gemeinde Dahlem:
Grundsätzlich machbar. Zugang bisher nicht
möglich.Gehölz entfernen, wegen besserer
Durchlichtung der Dammunterführung.

Hinweis aus 1. Workshop:
Totholz unterhalb der Brücke einbringen.

Maßnahme VN-03.200:
Hinweis aus 1. Workshop:
Bereich ist entfichtet
worden.

Urft SU 10

���

Urft SU 11

�

Urft SU 12

�����

Urft SU 13

�

Urft SU 14

�

Urft SU 15

�����

Urft SU 16

�����

Urft SW 13

���

Urft SW 14

���

Urft SW 15

���

Urft SW 16

����
Urft SW 16:
Hinweis aus 1. Workshop:
Totholz nur belassen, nicht einbringen.

Gemeinde Dahlem:
Keine Maßnahmen erorderlich.

Urft SU 13
Gemeinde Dahlem:
Bis auf Totholz belassen/einbringen und Extensivierung/Aufgabe
der Nutzung sind hier keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Urft SU 14
Gemeinde Dahlem:
Bis auf Totholz belassen/einbringen und Extensivierung/Aufgabe
der Nutzung sind hier keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Urft SU 15
Gemeinde Dahlem:
Bis auf Totholz belassen/einbringen und
Erhalt/Entwicklung lebensraumtypischer
(Ufer-)Vegetation sind hier keine
weiteren Maßnahmen erforderlich.

Urft SU 16
Gemeinde Dahlem:
Bis auf Totholz belassen/einbringen und Erhalt/Entwicklung
lebensraumtypischer (Ufer-)Vegetation sind hier keine weiteren
Maßnahmen erforderlich.
Als zusätzliche Maßnahme wäre Entfernen/Ersetzen nicht
lebensraumtypischer Gehölze denkbar (Entfichten der Hochstämme).

Urft SU 11
Gemeinde Nettersheim:
Durch den Verlauf der Bahntrasse nur auf Hoheitsgebiet
der Gemeinde Blankenheim möglich.

Urft SW 13
Gemeinde Nettersheim:
Machbar. Erhalt der naturnahen Sohl-/
Uferstruktur ist gesichert, da Fläche im
Wesentlichen nicht mehr
forstwirtschaftlich genutzt wird. Auf
östlicher Seite Einschränkung durch die
Bahntrasse.

Maßnahme HG-12.72
Gemeinde Nettersheim:
Machbar. Naturnahe und
durchgängige Anbindung
des Nebengewässers
gegeben. Derzeit kein
Handlungsbedarf bei Stat
34+550.
Nebengewässermündung
bei Stat 34+950 im Gebiet
Gemeinde Blankenheim.

Urft SU 10
Gemeinde Nettersheim:
Machbar.Wiesen werden durch
Biologische Station betreut und
gepflegt. Prüfen, inwieweit dies einer
Entwicklung, insbesondere der
Reaktivierung einer Primär- und
Sekundäraue, nicht entspricht.

Hinweis aus 1. Workshop:
hierbei handelt es sich nicht
um öffentliche Flächen

Hinweis aus 1. Workshop:
verbreitet Vorkommen von
Riesenbärenklau

Maßnahme D-06.2114
Gemeinde Nettersheim:
Veränderung nicht gerechtfertigt,
zuerst sollte die Durchgängigkeit
des Unterlaufes sichergestellt werden.
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Zielnutzung mit hohem land-
wirtschaftlichem Konfliktpotenzial

Keine Festlegung von Ziel-
nutzungen aufgrund besonderer
landwirtschaftlicher Betroffenheit

Restriktionen (GAK Rur)*

* nachrichtlich aus dem GAK-Rur übernommen

Maßnahme aus LIFE+ -Projekt

Legende

Stauanlagen

Hochwasserrückhaltebecken��
Sedimentationsbecken���
Talsperre�

Passierbarkeit Querbauwerke

Kein Hindernis (A)

Passierbar (B)

Eingeschränkt passierbar (C)

Stark eingeschränkt passierbar (D)

Nicht passierbar (E)

Keine Daten (X)

��
��
��

��
��

��

Gewässerstrukturgüte

vollständig verändert

sehr stark verändert

stark verändert

deutlich verändert

mäßig verändert

gering verändert

unverändert

Rückstaubereich

Sohle

Umfeld

Ufer

Fließrichtung

Flächennutzung

Ackerland

Grünland

Wald

Siedlung

Gewässer

Sonstiges

Funktionselemente

Neu zu planender Trittstein

Neu zu planender potentieller
Strahlursprung

Vorhandener Trittstein

Vorhandener potentieller
Strahlursprung

Zone I, festgesetzt

Zone II, festgesetzt

Zone I, geplant

Zone II, geplant

Trinkwasserschutzgebiete

Hinweise aus 1. Workshop

Ver-/ Entsorgungsleitung

Neutrassierung des Gewässerlaufs

Geplante Straßentrasse

Gewässerentwicklungs-/ Ausgleichs-/
Retentionsfläche

Sonstige Fläche

Gewässerverlauf angepasst

Grenze Nationalpark Eifel

��

Schutzkategorien

Naturschutzgebiet

FFH - Gebiet

§ 62-Biotop, Fläche

§ 62-Biotop, Linie

§ 62-Biotop, Punkt

Maßnahmen

Punktmaßnahme

Linienmaßnahme

Maßnahmenfallgruppe

D=Durchgängigkeit, HG=Hydromorphologie Gerinne,
HA=Hydromorphologie Aue, VN=Vegetation/Nutzung

Einzelmaßnahme

Maßnahme umgesetzt

Maßnahme machbar

Machbarkeit prüfen

Maßnahme nicht machbar

Sonstiges

Einzugsgebiet Rur

Oberflächenwasser-
körpergrenze 

Gemeindegrenze

Stationierung 3b (500 m)��

Stationierung 3b (100 m)��

Gewässer >10 km² EZG

Gewässer <10 km² EZG

Fläche in öffentlicher Hand (gewässernah)

Altlasten/ Altlastenverdachtsfläche
(gewässernah)
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Gezeichnet:
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